
Entfernungspauschale: Hin- und Rückweg an unterschiedlichen 
Arbeitstagen 
 
| Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte deckt 
arbeitstäglich einen Hin- und einen Rückweg ab. Legt ein Arbeitnehmer an einem Arbeitstag 
nur einen dieser Wege zurück, ist für den betreffenden Arbeitstag nur die Hälfte der 
Entfernungspauschale als Werbungskosten zu berücksichtigen. So lautet eine aktuelle 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs. | 
 

Sachverhalt 

Ein Arbeitnehmer suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf und kehrte noch am 
selben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt erfolgte die Rückkehr nach Hause jedoch erst 
an einem der nachfolgenden Arbeitstage. Der Arbeitnehmer machte auch in diesen Fällen sowohl 
für die Hin- als auch die Rückfahrt die volle Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend. 
Damit hatte er jedoch weder beim Finanzgericht Münster noch beim Bundesfinanzhof Erfolg.  

 
Die Entfernungspauschale deckt zwei Wege (einen Hin- und einen Rückweg) ab. Ein 
Arbeitnehmer, der an einem Arbeitstag nur einen Weg zurücklegt, kann folglich auch nur die 
Hälfte der Entfernungspauschale von 0,30 EUR – also 0,15 EUR je Entfernungskilometer und 
Arbeitstag – als Werbungskosten abziehen.  
 

Merke | Das Finanzgericht Münster (Vorinstanz) hatte eine andere Sichtweise vertreten: Die 
Entfernungspauschale von 0,30 EUR wird für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte für die Hinfahrt gewährt. Findet die Rückfahrt von der ersten 
Tätigkeitsstätte zur Wohnung an einem anderen Tag statt, ist hierfür keine (weitere) Pauschale 
zu berücksichtigen.  
 
Im Sachverhalt des Streitfalls führten beide Sichtweisen rechnerisch zum selben Ergebnis. Die 
Praxisrelevanz ergibt sich aber insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer von einer von der 
ersten Tätigkeitsstätte aus unternommenen mehrtägigen Dienstreise unmittelbar zu seiner 
Wohnung zurückkehrt. Hier wäre die Ansicht des Finanzgerichts Münster günstiger gewesen. 
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